
September 2015 Mitteilungen der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz | 5

Am 21.07. fand im Konferenzzentrum
der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz in
Mainz eine erste Auftaktveranstaltung zum
Thema Building Information Modeling
(BIM) statt.

Referent der Fachveranstaltung war
Dipl.-Ing. Hinrich Münzner, MBA, Geschäfts-
führender Gesellschafter von Boll und Part-
ner, Stuttgart sowie Vorstandsmitglied des
Leitungskreises BIM-Cluster. Er gab zu-

nächst einen Überblick über das breite
Spektrum der Anwendung von BIM. Haupt-
thema war die Einführung der „BIM-Pla-
nungs-Methode“ in Ingenieurbüros von
kleiner und mittlerer Größe.

Diese wurde als Anwenderbericht aus ei-
nem Tragwerksplanungsbüro aufgezeigt.
Hierbei wurden unter „Lessons Learned“
und „Best Practice“ wertvolle Hilfestellun-
gen bei der Einführung vermittelt.

Herr Münzner stellte die Bewertung der
BIM-Planungs-Methode hinsichtlich des Re-
turn on Investments (ROI) dar und ging auf
einzelne vertragliche Konstellationen ein.

Abschließend gab er einen Ausblick auf die
sich ergebenden Möglichkeiten zur Erwei-
terung eigener Tätigkeitsfelder und zeigte
auch Gründe auf, wieso es nötig ist, sich mit
dieser neuen Planungsmethode künftig be-
schäftigen zu müssen.

Auftaktveranstaltung BIM

Marktüberblick, Einführung und Anwendung

Rechtliches

Kanalunterhaltungsreinigung muss nach VOL/A
ausgeschrieben werden – VOB/A-Vertrag nichtig
In der Praxis werden Kanalunterhaltungs-
reinigungsleistungen in der Regel nach der
VOB/A ausgeschrieben. Der hohe EU-
Schwellenwert für Bauleistungen (5.186
Mio. Euro) erlaubt den Kommunen daher
die nationale Ausschreibung. Die hat die VK
Westfalen (Münster) mit Beschluss vom 05.
August 2015 für Kanalunterhaltungsreini-
gungen für rechtswidrig erklärt. Nach Auf-
fassung des Gerichts unterfallen Kanalun-
terhaltungsreinigungen der VOL/A, weil es
sich dabei um eine Dienstleistung handele.
Die Entscheidung hat handfeste Konse-
quenzen für die Kommunen: Sobald der ge-
schätzte Auftragswert von Kanalunterhal-
tungsreinigungen nunmehr höher als 207
TEUR liegt, ist nach Auffassung der VK West-
falen ein EU-weites Vergabeverfahren mit
europaweiter Bekanntmachung durchzu-
führen, sofern der Auftrag keinen Eingriff in
nennenswertem Umfang in die Substanz
des Bauwerks erwarten lässt.

Dies hat zur Folge, dass Vergabekammer
und Vergabesenat angerufen werden kön-
nen und der Auftraggeber den Zuschlag
nicht ohne Information der nicht berück-
sichtigten Bieter erteilen darf (vgl. § 101a
GWB). Ansonsten ist der Vertragsschluss un-
wirksam (vgl. § 101b GWB).

Die Vergabekammer qualifiziert reine In-
standhaltungsmaßnahmen wie Reinigung,
Pflege, Wartung oder die Beseitigung von
Verschleißerscheinungen bzw. kleineren
Schäden aufgrund ihrer nicht oder nur sehr
geringfügig in die Substanz eingreifenden
Wirkung nicht als Bauleistung. Ob daher
VOB/A oder VOL/A zur Anwendung kommt,
wird zukünftig maßgeblich davon abhän-
gen, inwieweit in nennenswertem Umfang
in die Substanz eines Bauwerks eingegrif-
fen wird. Üblicherweise bestehen die Aus-
schreibungsleistungen aber aus Tätigkeiten
wie Spülen und Absaugen von Abwasser-

kanälen, Pumpen und Regenbecken. Eine
Substanzeinwirkung liegt damit eben nicht
vor.

Praxistipp:
Kommunen sollten genau prüfen, welche
Leistungen durch den Dienstleister er-
bracht werden sollen. Soll der Dienstleister
nicht in nennenswertem Umfang in die
Substanz eines Bauwerks eingreifen und
soll Gegenstand der Ausschreibung allein
die Kanalunterhaltungsreinigung sein, soll-
te ab einem Auftragswert von mehr als 207
TEUR ein europaweites offenes Vergabever-
fahren gewählt werden. Andernfalls kann
ein Wettbewerber den Vertragsschluss
noch bis zu 6 Monate nach Vertragsschluss
vor der Vergabekammer anfechten. Dieses
Risiko dürfte aber keine Kommune sehen-
den Auges eingehen wollen.

Martin Schumm, LL.M.
Rechtsanwalt

Dipl.-Ing. (FH)Wilhelmina Katzschmann, Beratende Ingenieurin und Vizepräsidentin der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz begrüßte
die TeilnehmerInnen der Veranstaltung und berichtete aus eigener Erfahrungmit Building InformationModeling.


